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Verordnung betreffend die Maturitätsprüfungen im Kanton Basel-Stadt 

(Maturitätsprüfungsverordnung, MPV) 

Änderung vom 12. Dezember 2017 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. P171852, auf Antrag des Erziehungsrats, 

beschliesst: 

I. 
Verordnung betreffend die Maturitätsprüfungen im Kanton Basel-Stadt (Maturitätsprüfungsverordnung, MPV) vom 
28. März 2000 1) (Stand 1. Januar 2017) wird wie folgt geändert: 

§  5. Abs. 1 

1 Während der letzten vier Jahre des Maturitätslehrganges, der zu einer schweizerisch anerkannten Maturität führt, ist der 
Unterricht von Lehrpersonen zu erteilen, 

a) (geändert) die über ein von der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren 
(EDK) anerkanntes Diplom für das höhere Lehramt im entsprechenden Fach oder 

b) (geändert) über ein von der EDK als gleichwertig anerkanntes Diplom verfügen. 

§  8. Abs. 1bis (neu), Abs. 5 (neu) 

1bis Die Prüfungsleitung entscheidet über die Nichtzulassung zu den Maturitätsprüfungen bei Schülerinnen und Schülern, die 
eine der Voraussetzungen gemäss Abs. 1 nicht erfüllen. Sie gilt als erster gescheiterter Versuch, die Maturität zu erlangen. 

5 Schülerinnen und Schüler, denen die Zulassung zu den Maturitätsprüfungen gemäss Abs. 1bis verweigert wird, können frü-
hestens nach dem erneuten Besuch des letzten Jahreskurses zu den Maturitätsprüfungen des nächsten Termins zugelassen 
werden. 

§  14. Abs. 1 

1 Maturitätsprüfungen finden in fünf Fächern statt: 

a) (geändert) in den drei Grundlagenfächern Deutsch, Französisch und Mathematik, 

§  21. Abs. 2 (geändert) 

2 An der Maturitätskonferenz nehmen unter dem Vorsitz der Prüfungsleitung mindestens die an den entsprechenden Prüfun-
gen beteiligten Examinatorinnen und Examinatoren und eine Vertretung des Aufsichtsorgans der Schule teil. 

§  24. Abs. 4 (geändert) 

4 Erfolgt in der letzten Klasse eine freiwillige Repetition nach den Herbstferien, so gilt dies als erster gescheiterter Versuch, 
die Maturität zu erlangen. 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse. 
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IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am fünften Tag nach der Publikation in Kraft. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Elisabeth Ackermann 
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 


